
Das Bonner Verfassungswerk
Von IV ZEIGER S. J.

Es 1st für den derzeitigen Zustand uNsercs Staatélebens e sichhend,
da{fß e1n So einschneidender Vorgang W1e dıe Schaffung einer neEuUEN Bundes-
verfassung verhältnısmäßig wen1g Beachtung tand Gewiß, der einfache
Mann des Volkes stand schon immer juristischen Dıngen und Fachtexten

„„keuscher Scheu‘ gegenüber. Wortlaut und Stoff ersche1inen ıhm trok-
ken, unanschaulich, schwer verständlich, en Buch mit s1ieben Stegeln, hinter
dessen Dunkelheit eher e1inen Angriff aut se1ne Siıcherheit als e1ine
Sıcherung der Geborgenheit vermutet. iNEe Staatsverfassung INas och

klar abgefaßt se1n, S1e wird doch nıcht leicht e1n spannendes Lesebuch.
Darum dürften auch dıie wohlgemeinten Versuche, den Verfassungstext e1
der Schulentlassung dem angehenden Staatsbürger die and drücken
und besinnlicher, öfterer Lesung der Magna Charta Liıbertatis
aNZUFCSCNH, 4aum größere Wırkung erzielen, als WeNn der Se;lsorger dem
Schulentlassenen als Lebensbuch den Kaätechismus mitgibt.

Der Inhalt einer Verfassung wırd A KSO gewöhnlich mehr oder minder
unbekannt und unbeachtet bleiben. (Ganz anders ist mi1t der Tatsache,
da{fß e1Ne Verfassung beraten und geschaffen wırd Dieser Vorgang und die
Auseinandersetzung darüber können sechr wohl die emüter CITFCSCN.,
Wenigstens WALr das in der klassıschen Ze1it des modernen Rechts-
sStaates Da ahm sıch dıe SÖftfentliche Meinung 1n breiter Aufmerksamkeit
eines solchen Ere1ignisses M das FKür und Wider wurde ebhaft erörtert,
der ogengang der politischen Spannung erfaßte auch den ‚etzten Mannn
der Straße.

Und das WAar begreiflich. Denn jené Ze1it sah gerade arın ıhren StaAaftSs-
politischen Fortschritt, daß der Bürger selbst der Verfassung mitschuf;
S1Ee e1nN Grundgesetz, das ıhm se1ine Rechte sic_h«erti, Se1Ne Pflichten klar
umschreiben, se1n. Bürgerdasem staatliıche Willkür schützen sollte
Die Zeit, da der ntertan WAar, sollte vorbe1 se1nN; fühlte siıch
als Mitträger der Volkshoheit, als Mitschöpfer der Verfassung, als Mit-
gestalter des öffentlichen Lebens

Dieser Auffassung lag eine tiefere polıtische Haltung zugrunde
glaubte die Verfassung. Man glaubte ihre Beständigkeit, ihre
Sıcherungen, man verirau aut die Gerechtigkeit iıhrer Ziele, VOTLT allem
jedoch, baute mi1it einer schlichten Selbstverständlichkeit autf die
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bındende Endgültigkeit C1NCS Staatsgrundgesetzes, auft dıe heilige Unan-
tastbarkeit Rechtsordnung

Solche Haltung 1sSt vorbei Der Rechts- und Staatsposit1v1ismus, demzu-
Tolge alles Recht DUr VO staatlıch handelnden Menschen DESETIZL un
INCr wıieder V'O! aufgehoben wıird hat den alten Glauben unterhöhlt
dıe Erfahrung der VErgangCchNeEN Jahrzehnte, rtüllt V'O)  =) Umwälzungen,

Staatstormen Verfassungen und Wıllkürakten hat ihm den Gnaden-
sto{( In Deutschland wurden SC1T 1945 nıcht WCINSCI als 16 Ver-
fassungen ! geschaffen tast möchte lautenden Band PL’O-
duziert Eıiner derartigen Hochflut VO Verfassungsschöpfung konnte
schließlich 1Ur C117 Ebbe des polıtischen Interesses entsprechen

SO wıird also dıe Kühle mMIt der 1e deutsche Offentlichkeit diem Bonner
Verfassungswerk gegenüberstand, einıgermalen begreiflich. Es kommt dazu,
da{(ß dıe große Not des Alltags weder Zeıit noch Krafit und ust für solche
Fragen beließ. Und schließlich ühlen alle vıe] sehr, da{ß dieses Grund-
9 dem Betehl iremder Besatzungsmächte entsprungen, 7zunächst LUr
für C1NCN e1] Deutschlands gedacht MI1L dem Mal C1NCr verhängnisvollen,

orläufigkeit gezeichnet 1St Das alles 1SL VO staatspolitischen Stand-
pun AaUuS gesehen betrüblich aber noch begreiflich un daher verzeih-
ıch Unverzeihlich MU. dagegen JELLCS Versäumn1s en werden, das
be1i dieser Gelegenheit dıe 7A00 Unterrichtung und Aufklärung des Volkes
berufenen Stellen begangen haben Gerade we1l dıe seelische: Aufge-
schlossenheit gegenüber dem Verfassungswerk fehlte hätten sich Presse
Rundtunk un ähnliche Stellen nıcht darauf beschränken dürfen ber
bedeutungsvolle Beratungen entweder vornehm schweigen der höch-
StfeNSs mehr oder minder piıkante Sensationen, oft reichlich unernstem
TOn, berichten. Hier 1St C1MNC wesentlıche Gelegenheit versaum WOTL-

den, das geschwundene oder betäubte Staatsgeiühl des Deutschen
sachlicher Form InNnan möchte 1112 vornehmer Liebe wecken SiQ-
EeLWAS hätte nıchts MIt staatlıch gelenkter Propaganda unselıigen AnZe-
denkens tun haben INUSSCH jedes olk hat das Recht VOl Fın-
richtungen denen e opfert Ce1INeN wichtigsten politischen Fragen sach-
lıche und wohlwollende Förderung tinden Das mMu nıcht VON
der Behörde betohlen werden, gehört eintach Ethos C1NCS solchen
Berutifsstandes Leider wurde auch 1er erschreckend ottenbar da{ß UNSCTEC
Presse weiıthin der Sensationsreportage vertfallen 1ST da{ß ıhr dıe Adels-
krone VErganNSCHCr Zeit nämlıch dıe gerechte und C15SC Lehrmeisterin
des ‚„„‚Mannes hne Buch‘‘ SCLIN, längst VO Haupte sank

Das Verfassungswerk VO ONN 1ST Maı 1949 verabschiedet W'O
den Es kann nıcht die Aufgabe dieses Beitrages SC11 C6c111C Gesamtwürdi1-
Zuns bieten CS SCHUSC C447 Überblick über die Vorgeschichte kurze
Darlegung SC1INCS Weiesens und C11C prüfende Beurteiulung CIN1ISCI Artıkel

Vgl die Zusammenstellung bei ılh Wegener, Die eutschen Vertassungen, Essen 1947

162



Das Bonner Verfassungswerk

Vorgeschichte
Bere1its die Vorgeschichte des Bonner Verfassungswerkes 1 W1C

C1NECIN Brennspiegel die eigentümlıchen Schwieriekeiten. unNnNsSeCercr polıtischen
Lage Unter anderen Verhältnissen arcn WILr sicher nıcht T1 Jahre ach
dem Waffenstillstand Vi dem Auftrag, CIM Verfassung schaftten
beinahe unvorbereitet überrascht worden Tatsächlich jedoch V Ol

olıtıkern und Jurıisten 11UTr unerhebliche Vorbereitungen datür getrofifen
Der Gründe sind mancherle1 die Sıegermächte hatten AUS der bedingungs-
losen Wafifenstreckung e1NC der eschichte nNEUAFLLZE olgerung SCZODCH
S1:C hatten keine deutsche Regierung e son.dern zunächst
alles 5  NC and ENOMMEN das heißt aber auch C1DCMNC Verant-
W Das mu{fßte Schwächung des deutschen Verantwortungs-
un Planungswillens ach sıch zıehen, Eerst recht CA1LG1: Ze1it dıe fast
allen europäischen Ländern nıcht überschüssiger Verantwortungsireude
leidet Das Reichsgebiet wurde Zonen aufgespalten, dann wurden NCUC

Länder geschaffen Die Uneinigkeit Er Besatzungsmächte untereinander
führte wıderstreitenden Ziuelsetzungen der Besatzungspolitik W 4S dıe
Verwirrung NUur S Wıe we1i1t hatten überhaupt dıie Sıegermächte d1ie
Absıcht CcC1M einhe1itliches deutsches Staatsgebilde wıeder erstehen lassen ?
uch 1er SINSCH dıe Bestrebungen auseinander, angefangen VO  3 dem
ıllen restloser Aufspaltung Einzelstaaten bis ZUr Wiederherstellung

zentralistischen Einheitsreiches
Eınes jedoch stand fest dıe Besatzung sollte noch tür absehbare Ze1it

weıiterdauern C1ME Ireie, V'O deutschen Volk uohel Unabhäng1g-
e1t getiragene Wıllens- und Staatsbildung konnte also Ernst noch nıcht
gedacht werden Man sprach Gegenteil VON C1NeCM „Besatzungs Statut
als der eigentlichen Rechtsgrundlage des deutschen Staatslebens Dieses

Besatzungsstatut aber 1e( ange auftf siıch warten er Deutsche aut der
anderen Se1te, SC1ITt langem ohnedies Befehlsempfang gewohnt glaubte
diesem andpun Rechnung tragen und das Besatzungsstatut 22rSt 4.D-
arten INUSSCIL Vorher, me1intfe INall, könne vernünftigerweise über-
haupt nıcht dıe Ausarbeitung C1Ner NEeCUECN Verfassung gedacht werden
Da außerdem die berutfenen Politiker und die WCN1LSCH och amtıierenden
Juristen dıe Hände voll Lun hatten, der übergroßen Not der ach-
kriegszeit STEeEUECEIFrN un dıe Verwaltungsmaschine den über Nacht
NeCu geschaffenen Ländern Gang bringen, wıird 6S nıemand VECI-

wundern, da{ß bıs 1948 e 1N'C amtliche Vorarbeit tür dıe MTNCUC Staatsver-
fassung Deutschlands, wen1gstens Wesentlichen, nıcht geleistet wWar

Da trat Pa ernste Wendung e1N Di1e russische Blockadepolitik
die Weststaaten selbständigem Vorgehen S1C das (Gesetz des
Handelns nıcht verlıeren wollten Auft S1HEeT MEINSAMECN Viererbasıs C1INC

Lösung Liinden, schien aussichtslos; sotern a1sO überhaupt och
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aut C1NC Verselbständigung Deutschlands hinarbeiten wollte blieb DUr der
Weg LTeillösung, nämlich durch Gründung C1NCS Weststaates

SO kam dem SogeNaNNTeEN „„‚Dokument Nr V'O! Julı 1948
Dıiıe Tre1l Westallierten erteilten den westdeutschen Ministerpräsidenten den
Auftrag, schnell W16 möglıch verfassunggebende Versammlung e1N-

zuberuten ‚ CINC demokratische Verfassung auszuarbeiten die für
beteiligten Länder e1NC Regierungsiorm des föderalistischen Iyps schafft
Nun galt rasch handeln.

Woohl WAar bereits se1t 946/47 kleinen politischen Gruppen IX Ent-
wurt Bundesverfassung gearbeitet worden. Eıner der bedeutendsten
Arbeitskreise und ZWAar christlicher rägung, WTr der ach dem Ta-
gunNgsort benannte Ellwanger Kre1s gehörten Vertreter der baye-
rischen GCSU spater auch der süddeutschen un norddeutschen CDU
Im SaNZCNHN Lru. Arbeit das Gepräge der betont töderalistischen een
Süddeutschlands Auf SC1N'C Vorarbeit konnte zurückgegriffen werden

Diıie vereinten Minısterpräsidenten der T1 Westzonen ernannten
nächst Verfassungsausschuß der ach kurzer Vorberatung als
geNaNN Verfassungskonvent VO 10 2205 August auf Herrenchiemsee

ayern a Se1inen Beratungen lagen Nur Grundlıntien VOT, VOT

em e1nNn „Bayerischer Entwurf eC1NeSs Grundgesetzes un „Bayerische
Leitgedanken für dıie Schaffung des Grundgesetzes beide weitgehend den
Ergebnissen des Ellwanger Kreises zugeordnet So schı1en Ersten

Augenblick Bayern dıe Führung haben rst Bonn gesellten sich
den Vorschlägen des Ellwanger Kre1ises und dem Herrenchiemseer Ent
wurt C111 V'O! Innenminister Dr Menzel Düsseldorf ausgearbeitete Sat
ZUNg der SPD

Nach den gewöhnlichen demokratischen Spielregeln wird C117 VOT-

Tassunggebende ersammlunNg durch Volkswahl bestellt In diesem Palle
ählte INa  ® Ze1it SCWINNCN und den Vorläufigkeitscharakter
des kommenden Grundgesetzes auch äaußerlich betonen, den schlichten
Weg, da{ß dıe bereits bestehenden Länderparlamente, ach Maißgabe der
Bevölkerungszahl un der parteipolitischen Zusammensetzung, CDC
geordnete ach ONnnn entsandten Daher rhielt dıe Verfassunggebende
Versammlung VO Bonn den Namen Parlamentarıischer Kat

Er begann SC11NC Arbeit September 1948 [Dıie Länder der
amerıkanıschen Z.one die V1CT der britischen un dıe dre1 der französı
schen Zone hatten 65 Vollmitglieder abgeordnet denen noch fünf Ver-
ireter West Berlıns, jedoch hne Stimmrecht 7u velassen wurden

Da spater dem Bonner Rat gerade auch VO' christlicher Se1te der Vorwurf
gemacht wurde SC1 der Bundesverfassung den christlichen Porderun
CH gerecht geworden 1ST C106 Pflicht der Billigkeit die
Startbedingungen der christlichen Vertretung UuCr 1Ns Auge fassen

Diıe 65 Vollmitglieder seizten siıch W1C Tolgt CDU/CSU
SPD D LDP/FDP KPD Zentrum Ausgeprägt christliche
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der Sar kirchliche Anliıegen konnten Iso günstigsten Falle 1Ur mit
Stimmen rechnen und aren VO Aniang die Minderheit

gedrängt
Dazu gesellte sich e1Nn Reihe VO  ; Tatsachen, die der Öffentlichkeit

WCNLSCI bekannt, sich doch nıcht WENILSCI wirksam Schofße der Bonner
e1 Erw1ı1icsen Da WATL zunächst die Spannung innerhalb der christliıchen
Parte1 W16e weIitL die bundesstaatlıche "Orm verwirklıcht werden solle Be-
dauerlicherweise oifenbarten sich Laufe der Bonner Verhandlungen
‚;och andere recht heikle Zwistigkeiten, und ZWAaTr Norddeutschland
zwischen CDU und Zentrum, 11 Bayern innerhalb der GSU selber

Verhängnisvoller jedoch für 16 Wahrung der christlichen Belange
W1C58 sıch 5 Folgerung AUS dem föderalıstischen Ansatz ach dem
Herrenchiemseer Entwurt SO den Ländern mögliıchst hohes Maiß
staatlıcher E1igenständigkeit vorbehalten werden Es lag nahe, diese Länder-
hoheit ort restlos verwirklichen dies leichtesten Wr auf
dem Gebiet V'O! Kultur Erziehung, Schule und Kirchen Gerade
Länder, dıe ihren Verfassungen bere1its C100 gute Regelung tür diese
Belange getroffen hatten wünschten begreiflicherweise nıcht Bundes-
gesetzgebung, dıe mMI1t Rücksicht auf das ZEsaMTE Bundesgebiet natürlich
mindern Ergebnisse o  € hätte Dazu die Erinnerung

das drohende Gespenst des Welilmarer Reichs Schulgesetzes
noch viel lebendig Man hatte siıch daher auft Herrenchiemsee geCINIET,
Kulturfragen AUS dem Grundgesetz überhaupt Ternzuhalten, damıt dıe
Bundesregierung ıcht einmal Versuchung geraten könnte, darüber be-
finden wollen

Diese Sorge mancher Länder dıe CLSCHC christliche Kultursicher-
e1t TWI1CS sıch jedoch bald ähnlich W1C6 schon 1919 aus der Sıcht der
deutschen Gesamtkıirche als Bumerang Wenn nämlich die Kulturgesetz-
gebung ausschliefßlich den Einzelländern zutiel konnten wohl SO

nanntfie christlıch sichere Länder sich ihrer Errungenschaften uhe
erfreuen aber dıe weltanschaulıich gefährdeten Länder hätten alle Hoff-
Nung auft Durchsetzung ihrer christlichen Forderungen aufgeben LLULUSSCHN

Das hätte unter Umständen für dıe Kirchen und I  12 verstanden auch
tür den Staat den Verzicht auf viele JENCL Grundrechte bedeutet

die C111 besseres Deutschland Dritten Ree1ich schwersten
Opfern hatte rINSCH INUsSsSCmMN Elternrecht als Behauptung C111CS grund-
Jegenden Menschenrechtes den totalen Staatsanspruch der christ-
lıche harakter der chule und überhaupt des deutschen Kulturlebens

e1in staatlıch gefiördertes W:ıderchristentum endlich die 1! (3e-
N und Kırchenverträgen rechtlich geordnete Zusammenarbeit der welt-
lichen und ge1istlichen Gewalt verhängnisvolle IT’rennungsbe-
strebungen

Man mu{flßte a1lso daraut drängen, daß auch der Bundesverfassung
wenlgsten kkulturelle Sıcherungen eingebaut würden Um jedoch
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dem geplanten bundesstaatlıchen Charakter des rundgesetzes Rechnung

F24l  ? sollte dem Bund nıcht eigentlıch e1Ne Kulturgesetzgebungs-
gewalt verlıehen werden, sondern inan beabsichtigte MUr, bestimmte Min-
destrechte einzubauen, dıie 1n Zukunft in der Ländergesetzgebung nıcht
unterschriıtten werden dürtften.

Theoretisch WAar diese Überlegung richtig un ZuL; in der taktıschen
Durchführung stie{( S1C jedoch auf nıcht unerhebliıche Schwierigkeiten. Zu-
nächst einmal rächte sich, da{fß der überwiegende e1] des christlıchen
Volkes auf solche Auseinandersetzungen nicht vorbereitet WAar. Da eine
beachtliche katholische Tagespresse infolge der vorausglcgangelCch Presse-
polıtik nıicht bestand, Wr ein christliches Eınwirken aut d1e Öffentlich-
e1it praktisch 1Ur ber den Versammlungssaal und hber dıe Kanze] MOÖS-
ıch Dazu fehlte noch weıithın e1ine 1n polıtischen Fragen geschulte und
einsatzbereite La1:enbewegung. SO kam CS, daß die obengenannten Porde-
ruhgen nıcht spontan V'O untfen ausgingen obwohl S1e ohne Z wierfel
das CeITNSTE Anlıegen des christlichen Volkes sondern VIO: der
kirchlichen Führung S werden mußten. Dıe Bischöfe und ge1ist-
lıchen Führer beider Kontessionen sahen sich plötzlich der
Kampflınte, Und dıe Gegner konnten, mit einem Sche1in VO: Berechtigung,
VON einem „ EIMen der Kirchen d1ıe Bonner Arbeit sprechen, J2 C

t1e] das bitterböse Waort VIOIL der ‚„„‚Tünften Besatzungsmacht‘‘. Hıer
wurde eine Erfahrung ber dıe Struktur uLNSCICS polıtischen Wırkens DiC-
macht, die ernstlich denken geben sollte

Dıie Lage WarLlr taktisch 1insotern noch mißlıcher; als gerade die cOhrist-
lıchen Parte1ien dıe Bonner Arbeit ei.ng»etneten aren., mMm1t ausgepragt
töderalıstischer TLendenz und mit dem testen Willen, keine Kulturbelange

die Bundesverfassung einzubauen. Ja ( scheint SOSar 7wischen den
beiden grofßen Parteıen, (T und SPD, e1n Abkommen. bestanden
haben, wonach die SPD aut ihre wiırtschaftlıch-soz1ialen, die CDU auf die
kulturellen Forderungen verzichtet hat Nun mu{fßten dıe qchristlichen:
Vertreter unter dem Druck der Kırchen diese Abmachung brechen bzw
wıiderruten. Vion hıer AauUus wıird der e1l überraschend scharte und
bıittere Kampfiton verständlich, der 19888  } den aufbrechenden Widerstand
der gegnerischen Abgeordneten als Marschmustik begleitet. Allerdings w4re
dieser Wıderstand ja doch gekommen. Denn jeder Versuch, dem
deutschen Staatsgebilde das tradıtionelle christlıche Gepräge sıchern,
mu{ßte alle dr  jene aut den Plan rufen, die TO gegenteiiger Programme und
Beteuerungen aut einen christentum{ireien, CS Leben total ftormenden
Staat hinarbeıten, un dıe ıcht verwunden hatten, daß schon einmal,

1919 Weıiımar, iıhr Planen der Festigkeit des christlichen.
Volksteiles gescheitert W ar

Weenn INnan 7zusammenfassend diese Lage überblickt, kann 1Ur

Anerkennung und Dankbarkeıit jener christlichen Abgeordneten gedenken,
die 1n äaußerst bedrängter Stellung trotzdem ZSaANZECN die Rechtskonti-
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nultät des biısherigen cOhrıistlıchen Bestandes retiten und wesent-
lıche Forderungen NCU einzubauen vermochten.

W ıe hart der Kampf und wWwI1ie entschlossen der gegnerische Wılle WAar,
ITA noch einmal Ende Aprıl 1949 urz VOT Abschlufß 1n Erscheinung::
dıe Bonner Verhandlungen arcn, auch AaUuS anderen Gründen (Z WECSCH
der rage der Finanzhoheit des Bundes un der Länder), reichlich test-
gefahren, dıie Allıterten drängten autf raschen Abschlußlß, da machte e1Ne
bestimmte Gruppe den Vorschlag, alle strittigen Punkte, 41sS0 auch dıe
Kulturfragen beise1ite schıeben und siıch auft e1Ine ZaANZ kurze Fassung,
w1e ursprünglıch geplant, einigen. Eınen Augenblick schien die UÜber-
rumpelung gelıngen wollen, ja die Presse hatte S1C bere1its als voll-
endete Tatsache gemeldet. Och dıe christlichen Vertreter arecemn wach-

und hıelten Errungenen test. 1e Verhandlungen wurden ernNeut

aufgenommen, beschleunigt durchgeiührt, schlıeßlich kamen durch das
Eingreifen der Miılıtärgouverneure, W1e damals Ssagte, ”d1'e schweren
Wehß n 1n einer Sturzgeburt ZU) Abschlufß“”. Am Maı verabschiedete
der Parlamentarische Rat das Grundgesetz, 12 Maı genehmigten
dıe Milhtärgouverneure, 23 Ma1 konnte CS, nachdem alle Länderpar-
amente aufßer Bayern zugestimmt hatten, ausgefertigt werden und 1n
Kraftt tireten

Das Grundgesetz selbst
Der Name Grundgesetz anstatt Verfassung wurde gewählt, den

Vorläufigkeitscharakter betonen. Kr bedeutet also nıcht, da{fi siıch
MNUuUr Grundrechte oder blofe Rahmengesetze bzw Gesetzesemp-
fehlungen handelt. Das Grundgesetz ist vielmehr e1INe wirkliıche Ver-
Tassung 1m herkömmlichen Sınn Es besteht ALUS 146 Artıkeln, hat 410
35 Artikel weniger als die Wee1i1marer Verfassung.

Bemerkenswert ist zunächst sSe1N Autbau. Dıe Weimarer Verfassung
hatte 1im Hauptteil ‚, Vom Autbau und dien Aufgaben des Reiches‘‘ den
Staat und se1Ne Organıisatıon behandelt rst der Hauptteil sprach VO:

den Rechten des Eınzelmenschen, jedoch bezeichnenderweise dem
1T „„‚Grundrechte un: Grundpflichten der Deutschen‘‘. S1e Sıng 4180
VIOIN Staate AausS, und WAar VO konkreten deutschen Staat;: auch die
nn Menschenrechte wurden Verbindung miıt diesem Staate als
Rechte des deutschen Staatsbürgers dargestellt. S0 spiegelt bereits
Autbau den damals herrschenden Staats- und Rechtspositivismus.

Anders die Bonner Verfassung. S1e beginnt, W1e übriıgens nıcht wenige
der v0rausgng angenen Länderverfassungen (Bremen, Württeniberg-ßaden,
Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden) mMI1t dem Menschen 1mM allgemeınen und
se1nen natürlıchen Grundrechten. Dieser naturrechtliche Ansatz, woh
e1nN Ergebnis üblen. Erfahrungen der VErSaANSCHCHN Jahre, könnte e1INe
Abwendung VO e1in positivistischen Staatsdenken bedeuten und eiINe Hın-
wendung ZuUur christlichen Naturrechtslehre, ach der dıe menschlıchen.
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érundne'chte das Erste, En;cscheidende sind und allén staatlichen Rech"cs-
‚ung vorauszugehen haben Die konkrete Durchführung Laufe der
Verfassung offenbart dann allerdings 1immer wieder Lücken, durch die
der alte Rechtspositivismus und der Staatstotalitarismus wieder anils Licht

drıngen suchen.
Nach Artikel ist Deutschland e1in demokratischer und soz1aler Bun-

desstaat. Dem entspricht e1ines der Hauptanliegen des Grundgesetzes, NnAam.-
lıch den bundesstaatlıchen Charakter ach allen Se1iten hın festzulegen und
die Rechtsbeziehungen 7wischen Bund und Ländern umschreiben. Als
klassısches Beispiel TÜr diese Abgrenzungen empfiehlt sich das Studium
der Art IT dem Bun eine ausschließliche und eine mi1t den Ländern
konkurrierende Gesetzgebungsmacht zugestanden wıird. Man braucht ke1in
Prophet se1nN, dıe heiklen Fragen kommender Zuständigkeitskämpfe
vorauszusehen. Ähnliches wird uch tür den Grundsatz gelten, (Art 823.
da{ß die Bundesgesetze VO  j den Ländern als eigene Angelegenheit durch-
zuführen sind (sogenannte Länderexekutive).

Die Deutsche Bundesrepublik wird durch ZWi oberste rgane darge-
stellt und gelenkt: den Bundestag und den Bundesrat. Der Bundestag i1st
das eigentliche Parlament, dem der Bundesrat als Vertretung der e1l-
nahmeländer für bestimmte Auigaben beigeordnet 1st. Wır haben also
wıieder eine Art Zweikammersystem ; der Grundsatz, da{ß der Bundestag
als die gewählte Vertretung des soOUveränen Volkes der eiNZIZE un oberste
Rechtsträger ist, wurde verlassen.

Was den Bundespräsidenten angeht, der nıcht w1ie Weimar auf
Jahre, sondern 1Ur autf Jahre gewählt wird, mıiıt einmalıger Wiıeder-

wahlmöglichkeıit, ähnelt sSe1INe rechtliche Stellung der VO Weimar, 1e=
doch mi1t einer nıcht unwesentlichen Einschränkung: dıe Vollmachten
nämlıch, die 1n der Weimarer Verfassung (Art 48, sogenannter Not-
standsartikel) dem Präsidenten zugestanden Warch, wurden iıcht wıieder
erneuert. Wenn das Bundesgesetz die Rechte des Bundespräsidenten
Vergleich ZuUur Weimarer Verfassung erhebliıch einschränkt, geschah das

warnender Erinnerung dıe Vorgänge VO. 1932/33, die zur ‚„„‚Macht-
ergreifung Hıtlers‘ ührten. (Dagegen stärkt Art. des Bundesgesetzes
gahz bedeutend dıe Stellung des Bundeskanzlers. Er kannn nıcht mehr
durch das Mißtrauensvotum einer M ULT: der Verneinung einigen Oppo-
s1t10N gesturz werden, sondern NuUur dadurch, da{ß der Bundestag mit der
Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt und den Bundesprä-
s1identen ersucht, den Bundeskanzler entlassen.) Im übrigen wurde auch
dieses Mal Aaus dem Präsidialsystem der Vereimnigten Staaten gut wWw1ıe
nıchts übernommen und 1Ur wen1g VO vr  jenen Aushilisnormen eingebaut,
dıe gerade e1in demokratischer Staat braucht, nıcht der unfruchtbaren
Zügellosigkeit e1INEeSs haltlosen Parlamentarismus verfallen.

Man kann darüber geteilter eINUNG SC111L. FEınes jedoch scheint fest-
zustehen: jedes Staatswesen braucht einNe Staatsautorität. Hs genügt nicht
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Verwaltungsapparat, nıcht C116 Organisationsmaschine, auch nıcht
dıe Gewalt des staatlichen Armes. Ste veCrmas Furcht erwecken, aber
e1nNe Ehrfurcht FEhrSiccht aber gegenüber der als wirklich höher CMP-
fundenen Ordnung, gegenüber dem Geilstigen un Ethischen des stagt-

Q ellıch org anısterten Volkes und SC1INEeEr Rechtsordnung ist für den Bestand
Staates aut die Dauer wichtiger als dıie beste UOrganısation, ent-

scheidender VOT allem als S och UT arbeitende Polıze1 Eın tück
Bewußfltsein VOI Gottesgnadentum der höchsten Gewalt NOLT Man Wı

derholt ZW AAar bis Z UÜberdru{fß den Vorwurt WI1ITLTr Deutschen
staatsgehorsam und müften erst den wahren FPreihe1itssinn erlernen; DG
rade deswegen hätte ma  [ autf 1e Erweckung C110T gesunden Staatsehr-
furcht Bedacht nehmen 1IL1LUSSECIL r]5IC!I‘]JI'! 7wischen dem auch freiheit-
lıchsten Staat notwendigen Gehorsam un der rechtverachtenden Zügel-
losigkeit hegt 1Ur Cc1MN Weg dıe M1 gesundem stolzem Freiheitssinn SC-
paarte Ehrtfurcht VOT der gotLtenNtsprungenen Gemeinschaftsordnung

1Un der Mensch mehr durch KHormen und Symbole als durch FCeC1N

Ideen bestimmt wird da gerade dıe selbstverständlichsten Überzeugungen
Siıchtbares, C1N geschautes Erleben voraussetizen, arum 1st auch die

Darstellung der durchdauernden Staatsautorität erhabenen Person
packenden Sınn- Ooder Hörbildern bedeutungsvoll. Alus diesem

trun und 1Ur ARDI diesem WATC stärkere klug durchdachte Be-
tonung der höchsten Bundesautor1ität der Rechtsfigur des Präsidenten
begrüßenswert Nn Das Parlament annn 1€6Ss nıcht ersetze@ 6S mülßte
sich Aazu v1ie] würdevoller geben; huch icht die Regierung, \ dıe be1 jedem
Milßtrauensantrag 11185 Schwanken geraten ann: och WECNISCI stillen
Hintergrundsmächte dıe vielen modernen Staaten dıe eigentliche Macht
innehaben dıie Bürokratie, die namenlosen Kräfte der Großorganisationen,
dıe anager VO Wiırtschait Gewerkschait Presse ıhrer egeENSELLNSEN
Vertflochtenheit

Hıer ist schmerzliche rage berührt Was mMu geschehen, damıit
dıe Seele uNnsSeTCS Volkes wıeder C111T echten Staatsauffassung erschlossen
wıird wıieder erfüllt wird m1t Vertrauen 1e Unantastbarkeıt der Rechts-
ordnung, mMI1t Zuversicht die Stetigkeit _VO  - Staatsautorität und Vertas-
SunNng Das vordergründiıge Tun des politischen Alltags kann darauftf keine
Antwort geben Um dringlicher wıird das Anlıegen P politischen
Erziehung aut we1te Sıcht

] Wie mMu: daher jedem Vaterlandsfreund wehtun daß das rund-
DC SCELZ dem Bedürtnis ach Festigkeıit und Stetigkeit nıcht gerecht wıird

egente1l, <1Dt ‚oh] der Rechtsgeschichte WENLSC Verfassungen,
dıe VION  - iıhrer Empfängnis und Geburt her ausgepragt das Mal
bloßen Vorläufigkeit sich irugen

Das Bonner Verfassungswerk ist CIn Provisorium. Das hat die VOr-
geschichte gezeigt das wıird den verschıiedensten tellen des Textes
siıchtbar das steht geradezu rücksichtsloser Deutlichkeit auf dem
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Grundstein und auf dem Schlußsteiun. Man lasse einmal ruhig die Waorte
aut siıch wıirken. Der Grundsteiun, dıe AB siıch würdevwvoll gehaltene Prä-
ambel, Ssagt s V hat das Deutsche Olk den Ländern S und
sınd dıe übrigen deutschen Länder ? ‚, UIN dem staatlıchen Leben für
e1Ine Übergangszeıit e1ne Ordnung geben Es hat auch für jene
Deutschen gehandelt, denen mitzuwirken versagt Das gesamteE Deut-
sche olk bleibt aufgefordert, in Ttreier Selbstbestimmung dıe Einheit un
Freiheit Deutschlands vollenden‘‘.

Der Schlußstein des Grundgesetzes, Art 146, Ssagt 1n erschütternder
Ehrlichkeit ‚„„Dieses Grundgesetz verliert SC1INE Gültigkeit dem Tage,

dem e1ne Verfassung 1n Krafit Er Ite dıe VON dem Deutschen. Volke 1n
treier Entscheidung beschlossen worden 1st  C

Sov1e]l Worte, sovıiel Wunden TIrug SONS auf alten Bıldern das Sinn-
bild der Natıon eine gtolze Mauerkrone autf dem aupt, dıe feste unantfast-
QTe Verfassung, so ! ıst dıe Vorläufigkeit des Bonner Grundgesetzes ZUr

schmerzvollen Dornenkrone geworden. Ihr stechender Schmer dart uns

nıcht noch einmal rasend machen einem NCUECNHN Nationalısmus, ber
kkönnte vielleicht einer NeCUECN Ehrfurcht VOT dem gemarterten Vater-

and führen, einer u  9 mitleidenden und mitsorgenden Vaterlands-
| lıebe; >; I önnte e1nN NCUCS Staatsgefühl erwecken, das; mi£ht VIOTI1L Größe

und auißerer Macht sıch blenden Jäßt, aber immiTg*er |die unvergang-
lıchen, edlen Werte unsercs Landes heg6

Der Schutz des christlichen Charakters
YZum Abschlu{fß sSe1 e1n kurzer Überblick ber d1e) we1tanschaülichen

Bestimmungen des Grundgesetzes gegeben: 1n der Gegenüberstellung des-

SCH, W 4S christlichen Forderungen erreicht und as nicht erreicht
wurde A Um C gleich V vorneherein S und damıt Befürchtungen
der Christen und ihrer Gegner beseitigen: das Grundgesetz Bonn
hat 1mM Wesentlichen den Charakter des deutschen Staates weder christ-
liıcher och unchristlicher gemacht. FEın tiefgreifender Bruch miıt der
Rechtsüberlieferung VOTLr 1933 ist nıcht erfolgt.

Im Eınzelnen: Die Rechtsbeziehungen 7wischen Kirchen und Staat,
w1e 81 1n der Weimarer Verfassung (Art 36—141) niedergelegt 9
wurden 1n Art 140 durch einfache Übernahme der betreffenden We1-

Artıkel beibehalten. Eın Bruch mi1t dem früheren kirchenpolitisc:hen
Regime ist 41lso nicht eingetreten.

Dazu kommt Art 123 als ınteressante Ergänzung: Abs besagt, da{ß
alles Recht ARK der Zeit VIOT dem Zusammentritt des Bundestags weitergilt,
SOWwe1Lt e dem Grundgesetz nıcht widerspricht. Zu diesem alten Recht
gehören auch ‚esefze und Verfügungen ber kirchliche Fragen, ebenso
uch dıe SoOgeNanntEN Länderkonkordate; dıe ja ach früherem Gebrauch
als innere Staatsgesetze verkündet wurden
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Nur das Reichskonkordat 1933 macht eine Ausnahme. Um seinen Hort-
bestand ging der Kamp{f Absatz Iieser für den Aufßenstehenden
beinahe unverständliche ‘Text tragt heute noch die deutlichen Spuren der
scharten Auseinandersetzungen. Ist unter den 5 VOIM Deutschen Reich abge-
schlossenen Staatsverträgen , dıe unter recht verzwickten Klauseln weliter-
gelten sollen, auch das Reichskonkordat geme1lnt ? Dıie nıcht wenigen
Gegner dieses Kırchenvertrages werden natürliıch Ne1n ber ihre
Ablehnung kannn höchstens belustigend wıirken. Warum wurde denn dieser
Absatz überhaupt eingesetzt un: wochenlang umkämp{ft, cnnn nıicht eben
WCSCH des Reichskonkordates? ‚och gew11 nıcht etw2ı WCSCH eINeEs ADB=-
kommens mit der Schwe1z dıie gegenseltige Anerkennung der Matura
der des Doktorates! Und selbst dıe damalıgen Vorgänge 1n Bonn
VELSCSSCH würden der unbegreıiflich verklausuhlierte Text tührt eine
laute Sprache, we1il sSe1NE Eınschränkungen sinnlos wären, S1Ce nıcht

das 1MmM Haupttext eben doch anerkannte Reichskonkordat
gerichtet waren Bedauerlich bleibt jedoch die Tatsache, da{ß die deutsche
Volksvertretung ihren Start 1in dıe deutsche Innenpolitik und das inter-
natiıonale Leben begonnen hat mi1t einem Angrifi auf jene Außenmacht,
dıe siıch wirklıch neutral verhielt, die 1m Drıitten Reich Zrelscheibe Cr
me1linster Schmähung wurde und ach uNseTrTrcm schimpfliıchen Zusammen-
bruch als Macht e1n klares Bekenntnis gerechter Liebe UuUNsSeCTIMN

gedemütigten Olk abgelegt hat
Im Schulrecht (Art. wurde vıel, doch nıcht alles erreicht. Das Recht

der Eltern, über dıe Teilnahme der Kınder Religionsunterricht be-
inden, wıird ausdrücklich testgestellt. Der Religionsunterricht i1st als
ordentliches Lehrfach 1n allen öffentlichen Schulen gesichert (eine Verbes-
SCrTUNS gegenüber Weimar). Das Recht, private Schulen errıichten, tindet
ausdrücklicher als 1in We1imar se1nNne Anerkennung. - schr bedauerlichen
‚„„Bremer Klausel““ (Art 141) onnte wen1igstens das gefährliche Herzstück
ausgebrochen werden (nämlıch daß der Staat einen. Bibelunterricht hne
konfessionelle Bindung vorschreıiben kann)

Dagegen lıeßen sıch dıe vollen Auswirkungen des Elternrechts Miıt-
bestimmung der Eltern der Schulart und dıe Bekenntnisschule, nıcht
durchsetzen. Dabe1 1st uch Art 27 des Reichskonkordats, der für das
Reichsgebiet dtie Bekenntnisschule als Regel]l vorsieht, einfach übergangen
worden. Jene Parteıien, dıe groß der Freiheit des Menschen und
VIOIN Schutz den totalen Machtanspruch des Staates sprechen, haben
1n ihrem Wiıderstand SCSCH das volle Elternrecht bewı1esen, W1e wen1g ernst

ihnen de wahre Freiheit 1St e alten Götzen sterben nıcht schnell_
Das Grundgesetz d4 Deutschen Bundesrepublık ıst geschaffen. Numn.

gılt C nıcht darauft auszuruhen. Man mMag mit iıhm zufrieden oder mehr
och unzufrieden se1n, ber 6S 1st eINe Brücke ar den bisherigen Leer-
Taum SCTES staatliıchen Rechtsstandes. Und WICNN die Präambel Sagt ‚U
tür eine Übergangszeıt eine Ordnung geben , S! mMOSeE als
Brücke mutig beschritten werden den tern einer sSsseren Zukuntftt.
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